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 Veröffentlicht am 05.09.1986

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §51 Abs3;

Rechtssatz

Für eine analoge Anwendung des § 51 Abs 3 KFG 1967 auf den Fall, dass vorhandene Kennzeichentafeln mangels

entsprechender Vorsorge vor Antritt der Fahrt nicht montiert werden konnten, bietet das Gesetz keinen Konsens.
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